
Marktgemeinde Ybbsitz Verwaltungsbezirk Anistetten Niederösterreich  ybbsitz 
Schmiedezentrum 

A 3341 Ybbsitz, Markt 1 
Telefon +43 (0) 74 43/866 01 
Fax +43 (0) 74 43/866 01-60 
gemeindeüybbsitz.gy.at  
www.ybbsitz.at  

Niederschrift 

über die Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, den 16.12.2025 um 19:00 Uhr im 
Gemeindeamt Ybbsitz, Sitzungssaal. 

Anwesend: 
1. Bgm. Gerhard LUEGER 
2. Vizebgm. Georg STOCKNER 
3. GGR Thomas SEYRL 
4. GGR Hubert HAIDER 
5. GGR Anita EYBL 
6. GGR Leopold HINTERLEITNER 
7. GGR Herbert FAHRNBERGER 
8. GR Jakob KERSCHBAUMER 
9. GR  Zoltan  ABFALTER 
10. GR  DI  (FH) Michael LEHNER 
11. GR Michaela PECHHACKER 
12. GR Tanja BERGER,  BEd  
13. GR Eva PECHHACKER 
14. GR Ing.  Marcel  SCHNIRZER 
15. GR Ing. Hubert FUCHSLUEGER 
16. GR  Kevin  SCHMIEDBERGER 
17. GR Gabriele ZAERIN-HOLUBOVSKY 
18. GR Josef RITZINGER 
19. GR Ing. Mag. Siegfried HEILIGENBRUNNER 
20. GR Emanuel HAUER 
21. GR Reinhard WAGNER 
22. GR Leopold LUEGER 

Abwesend: 
23. GR Lukas HUBER 

Der abwesende Gemeinderat ist entschuldigt. 

Beginn der Sitzung um 19:00 Uhr 

Bankverbindung: 
Raiffeisenbank Ybbstal, 
MAN: ATO8 3290 6000 0430 0075 
ATU 45260300 



Vorsitzender: 
Bürgermeister Gerhard LUEGER 

Der Bürgermeister begrüßt die Mitglieder des Gemeinderates, stellt die 
ordnungsgemäße Einberufung sowie die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die 
Sitzung. Die Tagesordnung,  gem.  § 46 Abs. 1 der NO Gemeindeordnung nach 
Anhörung des Gemeindevorstandes am 10.12.2025 festgesetzt und angeschlagen 
wurde, ist den Gemeinderäten zugegangen. 

Tagesordnung  

Öffentlicher Teil: 

1. Genehmigung der Verhandlungsschrift der letzten Sitzung 
2. Genehmigung eines Kaufvertrages 
3. Beschlussfassung über die Widmung und Entwidmung von öffentlichem Gut 
4. Auftragsvergaben 
5. Genehmigung eines Gesellschafterzuschusses für die Immobilien GmbH 

Ybbsitz 
6. Genehmigung einer Zusatzvereinbarung zum Bürgschaftsvertrag 

Markgemeinde Ybbsitz - Kindergartenzubau 
7. Gewährung von Subventionen und Zuschüssen 
8. Neufestsetzung der Bezugspreise für die Aktion "Essen auf Rädern" 
9. Festsetzung eines neuen Einheitssatzes für die Berechnung der 

Aufschließungsabgabe 
10. Beschlussfassung über die Änderung der Kanalabgabenordnung 
11. Beschlussfassung über den Voranschlag 2026 samt mittelfristiger 

Finanzplanung und Dienstpostenplan 2026 

Nicht öffentlicher Teil: 

12. Personalangelegenheiten 

Öffentlicher Teil: 

13. Berichte des Bürgermeisters und der Ausschussvorsitzenden über aktuelle 
Gemeindeangelegenheiten 
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Verlauf der Sitzung:  

1. Genehmigung der Verhandlungsschrift der letzten Sitzung 

Das Protokoll der letzten Sitzung wird auszugsweise durch die AL Susanne Rumpl 
verlesen. Gegen den Inhalt der Verhandlungsschrift vom 10.11.2025 wurden keine 
schriftlichen Einwände erhoben. Das Protokoll gilt somit als genehmigt und wird von 
den namhaft gemachten Vertretern der im Gemeinderat vertretenen Parteien 
gefertigt. 

2. Genehmigung eines Kaufvertrages 

Abgeschlossen wird ein Kaufvertrag zwischen der Marktgemeinde Ybbsitz — 
Öffentliches Gut und den Ehegatten Karin u. Harald Wagner, In der Noth 17, 3341 
Ybbsitz betreffend Verkauf von Teilflächen des Grundstückes 586/25, KG Ybbsitz im 
Ausmaß von insgesamt 55 m2  ä € 38,-- - Kaufpreis insgesamt 2.090,--. Die 
Auflassung des Öffentlichen Gutes wurde in der Gemeinderatssitzung am 
15.09.2025 genehmigt. 

Es liegt nun der zu genehmigende Kaufvertrag erstellt durch Notar Mag. Martin 
Sonnleitner, 3340 Waidhofen/Ybbs vor. 

Beilage Al. 

Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat möge vorliegenden Kaufvertrag mit den Ehegatten Harald und 
Karin Wagner genehmigen. 

Beschluss: Antrag einstimmig angenommen. 

3. Beschlussfassung über die Widmung und Entwidmung von 
öffentlichem Gut 

PROCHEN BERGSTRASSE 

Im Bereich der Prochenbergstraße — Zufahrt zur Liegenschaft Ortner 
Prochenbergstraße 25 wurde eine Vermessung durchgeführt und es soll ein Teil des 
bestehenden öffentlichen Gutes (Gst. Nr. 585, KG Ybbsitz) Trennstück 1 im Ausmaß 
von 209 m2  entwidmet und an die Eheg. Johannes u. Andrea Schleifenlehner 
abgeschrieben werden. Des Weiteren soll das öffentliche Gut um die Trennstücke 2 
im Ausmaß von 5 m2  sowie um das Trennstück 3 im Ausmaß von 248 m2  erweitert 
werden. Es erfolgt eine entsprechende Anpassung im Flächenwidmungsplan. Dazu 
wurde durch das Vermessungsbüro Vermessung Miedler Ziviltechniker Ges.m.b.H., 
3340 VVaidhofen/Ybbs der Vermessungsplan mit der Plan GZ: 6916/24 verfasst. 
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Widmung von öffentlichem Gut 

Es wurde vereinbart die Teilfläche 2 im Ausmaß von 5 m2  und die Teilfläche 3 im 
Ausmaß von 248 m2  in das Öffentliche Gut der Marktgemeinde Ybbsitz zu 
übernehmen. 

Bei folgenden Eigentümern erfolgt eine Abschreibung von Flächen: 

- Eheg. Johannes u. Andrea Schleifenlehner (Gst. Nr. 243/1)— 5 m2  
- 	Eheg. Johannes u. Andrea Schleifenlehner (Gst. Nr. 245) — 248 m2  

VERORDNUNG: 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Ybbsitz hat in seiner Sitzung am 16.12.2025 
beschlossen folgende Teilflächen im Ausmaß von insgesamt 253 m2  in das 
öffentliche Gut, Parz. 585, KG Ybbsitz zu widmen. 

Teilfläche 2 der Parzelle 243/1, KG Ybbsitz im Ausmaß von 5 m2  
Teilfläche 3 der Parzelle 245, KG Ybbsitz im Ausmaß von 248 m2  

Einen wesentlichen Bestandteil dieser Verordnung bildet der Vermessungsplan des 
Vermessungsbüro Miedler Ziviltechniker Ges.m.b.H., Graben 12, 3340 
Waidhofen/Ybbs, GZ: 6916/24. 

Entwidmung öffentliches Gut 

Es wurde vereinbart eine Teilfläche im Ausmaß von 209 m2  aus dem öffentlichen Gut 
im Eigentum der Marktgemeinde Ybbsitz zu entwidmen. 

Bei folgenden Eigentümern erfolgt die Zuschreibung des Trennstückes 1: 

- Schleifenlehner Johannes u. Andrea (Gst. Nr. 243/1) — 209 m2  von 
Marktgemeinde Ybbsitz — Öffentl. Gut 

VERORDNUNG: 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Ybbsitz hat in seiner Sitzung am 16.12.2025 
beschlossen eine Teilfläche im Ausmaß von insgesamt 209 m2  der Parz. 585, KG 
Ybbsitz aus dem öffentlichen Gut zu entwidmen: 

Teilfläche 1 der Parzelle 585, KG Ybbsitz im Ausmaß von 209 m2  

Die Zuschreibung der Teilfläche 1 erfolgt an die Liegenschaft der Eheg. Johannes u. 
Andreas Schleifenlehner, Prochenbergstraße 20, 3341 Ybbsitz Grundstück 243/1, 
KG Ybbsitz. 
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Einen wesentlichen Bestandteil dieser Verordnung bildet der Vermessungsplan des 
Vermessungsbüro Miedler Ziviltechniker Ges.m.b.H, Graben 12, 3340 
Waidhofen/Ybbs, GZ: 6916/24. 

Die Übernahme der Vermessungskosten erfolgt durch die Marktgemeinde Ybbsitz. 

Für die Differenzfläche im Ausmaß von 44 m2  erhalten die Eheg. 
Schleifenlehner Johannes u. Andrea nach grundbücherlicher Durchführung 
einen Betrag in der Höhe von € 231,44 - (€ 5,26/m2). 

Beilage  B. — Di  

Finanzierung: 5/851-00414 

Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Ybbsitz möge vorliegende Widmungen und 
Entwidmungen des öffentlichen Gutes genehmigen. 

Beschluss: Antrag einstimmig angenommen. 

4. 	Auftragsvergaben 

a) ZUBAU NÖ LANDESKINDERGARTEN I - Auftragsvergaben 

Im Rahmen eines nicht offenen Verfahrens (Bestbieterverfahren) wurden die 
Gewerke Fliesenleger und Bodenbeläge für das Projekt Zubau NO 
Landeskindergarten I ausgeschrieben. 

Die Anbotsöffnung erfolgte am 20.11.2025 am Gemeindeamt Ybbsitz. 

Projektträger: Immobilien GmbH Ybbsitz, Markt 1, 3341 Ybbsitz 

Nach Prüfung der Angebote durch die  Fa.  Baumanagement Stockinger, 3340 
Waidhofen/Ybbs liegen nun folgende Vergabevorschläge vor. 

Fliesenlegerarbeiten:  

Fa.  AIGNER GmbH, Maisberg 90, 3341 Ybbsitz 

Angebotssumme netto: 	€ 	33.834,94 

Des Weiteren wurden Angebote der  Fa.  Kogler und der  Fa.  Stockinger abgegeben. 

Bodenbeläge:  

Fa.  AIGNER GmbH, Maisberg 90, 3341 Ybbsitz 

Angebotssumme netto: 	€ 	25.361,05 
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Es wurden keine weiteren Angebote abgegeben. 

Nähere Details sind den Beilage E. — F./ zu entnehmen. 

Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Ybbsitz möge die Auftragsvergabe a) als 
Gesellschafterin der Immobilien GmbH genehmigen. 

Beschluss: Antrag einstimmig angenommen.  

b) ABWASSERREINIGUNGSANLAGE — Austausch Rührwerke Belebung 

Vergabevorschlag  Fa.  IKW: Bericht vom 03.12.2025 (siehe Beilage G./) 

Angebot  Fa.  Wilo Pumpen Österreich GmbH, Wilo Straße 1, 2351 Wr. Neudorf vom 
08.10.2025 
Lieferung von 3 Stk. Vertikalrührwerken für die ARA Ybbsitz 

Angebotspreis netto € 	31.177,80 

20 % Umsatzsteuer € 	6.435,56 

Angebotssumme brutto € 	38.613,36  

Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Ybbsitz möge die Auftragsvergabe b) 
genehmigen. 

Beschluss: Antrag einstimmig angenommen.  

c) BUCHPUBLIKATION MARKTJUBILÄUM 2030  
Dr.  Gerhard Zeillinger, Bahnhofstraße 1/20, 3300 Amstetten 
Angebot vom 10.11.2025 

Für das Markt- und Pfarrjubiläum 2030 soll eine Buchpublikation mit einem Umfang 
von  ca.  400 — 450 Seiten erstellt werden. Arbeitszeitraum 2026 — 2030. 

Da hierfür umfangreiche Recherchen und Arbeiten erforderlich sind, soll mit der 
Erstellung dieser Buchpublikation Herr  Dr.  Gerhard Zeillinger beauftragt werden. Er 
wird von P.  Jacobus  und Martin Reingruber unentgeltlich unterstützt. 

Abschluss eines Werkvertrages auf 5 Jahre über jährlich € 3.000,00 
(Gesamt € 15.000,00) 
Anweisung jeweils 1.500,00 am 15. März und 15. Oktober 
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Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Ybbsitz möge die Auftragsvergabe c) 
genehmigen. 

Beschluss: Antrag einstimmig angenommen. 

d) KOOPERATIONSVEREINBARUNG SCHULSOZIALARBEIT 
MITTELSCHULE 

Nach längerem Bemühen der Schulleitung der Mittelschule um diese in der heutigen 
Zeit wichtige und wertvolle Unterstützung im Schulalltag soll nun mit dem Institut 
ko.m.m., Kremser Landstraße 14 EG, B03 — B04, 3100 St. Pölten eine 
Kooperationsvereinbarung für Schulsozialarbeit in der Mittelschule Ybbsitz 
abgeschlossen werden. 

Start der Zusammenarbeit ist ab Dezember 2025 vorgesehen. Es ist für zwei 
Schulstandorte (Ybbsitz und Allhartsberg) ein Ausmaß von 10 Wochenstunden im 
Projekt vorgesehen. 

Das Projekt wird vom Land Niederösterreich und vom Bund (insgesamt 2/3 der 
Gesamtkosten) gefördert, jedoch ist pro teilnehmender schulerhaltenden Gemeinde 
1/3 der Gesamtkosten zu übernehmen. Pro Schule wird min. ein Sockelbetrag von 
165 Schüler/innen als untere Grenze angenommen. 

Pro Schuljahr beträgt die Fördersumme € 70,40 pro Schüler/in, davon werden im 
Verhältnis 2:1 von den schulerhaltenden Gemeinden € 24,10 übernommen d.h. für 
die Marktgemeinde Ybbsitz Kosten in der Höhe von € 3.976,50 

Beilage H./ 

Finanzierung:  

Abwasserbeseitigung Rührwerke 	5/851-00414 
Buchpublikation 2030 	 1/361-7281 
Schulsozialarbeit 	 1/212-728 

Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Ybbsitz möge die Auftragsvergabe d) 
genehmigen. 

Beschluss: Antrag einstimmig angenommen.  
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5. Genehmigung eines Gesellschafterzuschusses für die Immobilien 
GmbH Ybbsitz 

Die Marktgemeinde Ybbsitz gewährt der Immobilien GmbH Ybbsitz einen 
rückzahlbaren Gesellschafterzuschuss zur Stärkung der Liquidität der Gesellschaft in 
der Höhe von € 20.000,00 für das Jahr 2025. 
Begründet wird dies durch die Leistungen der Mitarbeiterinnen im Haus Ferrum für 
allgemeine Tourismusangelegenheiten in der Gemeinde. 

Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat möge die Gewährung des rückzahlbaren 
Gesellschafterzuschusses an die Immobilien GmbH Ybbsitz genehmigen. 

Beschluss: Antrag einstimmig angenommen.  

6. Genehmigung einer Zusatzvereinbarung zum Bürgschaftsvertrag 
Markgemeinde Ybbsitz - Kindergartenzubau 

Der Immobilien GmbH Ybbsitz wurde mit Kreditvertrag vom 30.07.2025 zur 
Kontonummer 8124701288 sowie allfälligen Zusatzvereinbarungen ein Kredit über € 
1.000.000,00 für „Kindergartenzubau" gewährt. 

Mit Schreiben vom 28.11.2025 wurde seitens der  HYPO  NOE mitgeteilt, dass die 
Befristung des Bürgschaftsvertrages § 1357 ABGB ein nicht korrektes Datum per 
„30.06.2052" ausweist. 

Das Datum (Befristung) unter Punkt 1. der Bürgschaftsvereinbarung gemäß § 1357 
ABGB wird wie folgt richtiggestellt: 

Diese Bürgschaft endet am 30.06.2053. 

Alle bestehenden Sicherheiten sowie die Bestimmungen des o.g. Kreditvertrages 
samt allen Zusätzen und Abänderungen bleiben vollinhaltlich aufrecht. 

Beilage I./ 

Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat möge die Zusatzvereinbarung zum Bürgschaftsvertrag 
Marktgemeinde Ybbsitz betreffend Kreditvertrag „Kindergartenzubau" genehmigen. 

Beschluss: Antrag einstimmig angenommen.  
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7. 	Gewährung von Subventionen und Zuschüssen 

Folgende Ansuchen für Subventionen und Zuschüsse sind eingelangt: 

a) NÖ's Senioren Ybbsitz 	 € 400,--
jährliche Unterstützung für 2025 

b) Pensionistenverband Ybbsitz 	 € 400,--
jährliche Unterstützung für 2025 

c) JUSY-Jugendservice Waidhofen/Ybbs 	€ 200,--
jährliche Unterstützung für 2025 

Finanzierung:  

NÖ's Senioren Ybbsitz u. Pensionisten 	 1/369-757 
JUSY Ybbstal 	 1/259-757 

Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat möge vorliegende Ansuchen um Subventionen und Zuschüsse 
genehmigen. 

Beschluss: Antrag einstimmig angenommen.  

8. 	Neufestsetzung der Bezugspreise für die Aktion "Essen auf Rädern" 

Da der Zuschuss der Marktgemeinde Ybbsitz zur Aktion „Essen auf Rädern" in den 
letzten Jahren stetig gestiegen ist, ist nun eine Anpassung der Bezugspreise 
erforderlich. Die letzte Anpassung fand im Jahr 2022 statt. 

Bemessungsgrundlage: monatliches Nettoeinkommen (inkl. Pflegegeld) 

EINZELPERSONEN alleinstehend 

seit 1.1.2022 ab 1.1.2026 (Erhöhung um 10%) 

monatl. Einkommen Bezugspreis monatl. Einkommen Bezugspreise 
bis 1.100,00 6,00 bis 1.300,00 6,60 
bis 1.300,00 6,40 bis 1.500,00 7,00 
bis 1.500,00 6,80 bis 1.700,00 7,50 
bis 1.700,00 7,20 bis 1.900,00 7,90 
bis 1.900,00 7,60 bis 2.100,00 8,40 
bis 2.100,00 8,00 bis 2.300,00 8,80 
bis 2.400,00 8,60 bis 2.600,00 9,50 
über 2.400,00 9,00 über 2.600,00 9,90 
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EHEPAARE oder LEBENSGEMEINSCHAFTEN Einkommen beider Personen 

seit 1.1.2022 ab 1.1.2026 (Erhöhung um 10%) 

monatl. Einkommen Bezugspreis monatl. Einkommen Bezugspreise 
bis 1.400,00 6,00 bis 1.600,00 6,60 
bis 1.600,00 6,40 bis 1.800,00 7,00 
bis 1.800,00 6,80 bis 2.000,00 7,50 
bis 2.000,00 7,20 bis 2.200,00 7,90 
bis 2.200,00 7,60 bis 2.400,00 8,40 
bis 2.500,00 8,00 bis 2.700,00 8,80 
bis 2.800,00 8,60 bis 3.000,00 9,50 
über 3.100,00 9,00 über 3.000,00 9,90 

Erhöhung ab 01.01.2026: 10% 

Ergebnis Rechnungsabschluss 2024 
Ergebnis 2. Nachtragsvoranschlag 2025 
Voranschlag 2026 

E -16.117,83 
E -17.700,00 
E -16.900,00  

Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat möge die Neufestsetzung der Bezugspreise für die Aktion „Essen 
auf Rädern" genehmigen. 

Beschluss: Antrag einstimmig angenommen.  

9. 	Festsetzung eines neuen Einheitssatzes für die Berechnung der 
Aufschließungsabgabe 

Mit Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Ybbsitz vom 11.12.2023 
über die Festsetzung des Einheitssatzes für die Berechnung der 
Aufschließungsabgabe wurde dieser mit € 520,00 aufgrund einer Berechnung 
festgelegt. Aufgrund einer Empfehlung der Aufsichtsbehörde des Landes muss 
dieser Betrag angehoben werden. 

Es soll nachstehende Verordnung erlassen werden. 

VERORDNUNG 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Ybbsitz vom 16.12.2025 über die 
Festsetzung des Einheitssatzes für die Berechnung der Aufschließungsabgabe. 

Gemäß § 38 Abs. 6 der NO Bauordnung 2014, LGBI. Nr. 1/2015, i.d.g.F., wird der 
Einheitssatz für die Berechnung der Aufschließungsabgabe festgesetzt. 
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Die Höhe des Einheitssatzes ist die Summe der durchschnittlichen 
Herstellungskosten 
- einer 3,00 m breiten Fahrbahnhälfte, 
- eines 1,25 m breiten Gehsteiges, 

der Oberflächenentwässerung und der Beleuchtung der Fahrbahnhälfte und 
des Gehsteiges pro Laufmeter. 

Dabei ist für die Fahrbahn eine mittelschwere Befestigung einschließlich Unterbau 
und für die Fahrbahn und Gehsteig eine dauernd staubfreie Ausführung vorzusehen. 

Der Einheitssatz für die Berechnung der Aufschließungsabgabe beträgt daher für das 
gesamte Gemeindegebiet der Marktgemeinde Ybbsitz € 580,00. 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisher 
geltende Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Ybbsitz vom 
11.12.2023 außer Kraft. 

Beilage J./ 

Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat möge die Verordnung betreffend die Festsetzung eines neuen 
Einheitssatzes für die Berechnung der Aufschließungsabgabe genehmigen. 

Beschluss: Antrag einstimmig angenommen.  

10. 	Beschlussfassung über die Änderung der Kanalabgabenordnung 

Um den Gebührenhaushalt im Bereich Kanal auch in Zukunft kostendeckend führen 
zu können, ist eine Anhebung der Kanalgebühren geplant und in den letzten Jahren 
bereits schrittweise durchgeführt worden. 

Die letzten Erhöhungen fanden wie folgt statt: 
1.1.2021 4,80% 
1.1.2022 9,10% 
1.7.2023 10,40% 
1.7.2024 5,7 c1/0 

Um eine mögliche Streichung der BZ-Mittel zu verhindern und aufgrund der Vielzahl 
in naher Zukunft anstehenden Reparaturen und Ersatzanschaffungen (Austausch 
Vertikalrührwerke Kläranlage,...) ist mit 1.7.2026 eine Anhebung um 3,6 % 
erforderlich. 
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KUNDMACHUNG 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Ybbsitz hat in seiner Sitzung am 
16. Dezember 2025 folgende Änderung der Kanalabgabenordnung beschlossen: 

Kanalabgabenordnung 
der Marktgemeinde Ybbsitz 

§ 6 lautet nunmehr: 

§6 

Kanalbenützungsgebühren für den 

a) Schmutzwasserkanal 

b) Schmutz- und Regenwasserkanal (Trennsystem) 

(1) Zur Berechnung der laufenden Gebühren für die Benützung der öffentlichen 
Kanalanlage (Kanalbenützungsgebühr) werden für die Schmutzwasserentsorgung 
folgende Einheitssätze festgesetzt: 

a) Schmutzwasserkanal 	 € 	2,90 
b) Schmutz- und Regenwasserkanal (Trennsystem) 	€ 	2,90 

Diese Verordnung tritt mit 01. Juli 2026 in Kraft. 

Der Bürgermeister: 

Gerhard Lueger  

angeschlagen am: 17. Dezember 2025 
abgenommen am: 02. Januar 2026 

Beilagen K./ und L./ 

Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat möge die neue Kanalabgabenordnung genehmigen. 

Beschluss: Antrag einstimmig angenommen. 
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11. 	Beschlussfassung über den Voranschlag 2026 samt mittelfristiger 
Finanzplanung und Dienstpostenplan 2026 

Seitens der Fraktion der FPÖ-Ybbsitz, vorgebracht durch gGR Hubert  Haider,  wird 
zum Tagesordnungspunkt 11 folgender Antrag gestellt: 

An den Bürgermeister 
und den Gemeinderat der Gemeinde Ybbsitz 

ANTRAG 

gemäß § 22 Abs. 1 NO Gemeindeordnung 1973 (NO GO 1973) 

Die Gemeinderäte der FPÖ-Ybbsitz stellen zum Tagesordnungspunkt 11) 
„Beschlussfassung über den Voranschlag 2026 samt mittelfristiger 
Finanzplanung und Dienstpostenplan 2026" den Antrag: 

„Kürzung Entschädigung Gemeindemandatare" 

Der Gemeinderat der Gemeinde Ybbsitz beschließt folgende Änderungen der 
Bezüge-/Entschädigungsverordnung mit Wirksamkeit ab 1.1.2026: 

1) Generelle Kürzung um 30 PROZENT 
Die aktuellen Entschädigungen/Bezüge der nachstehend angeführten Funktionen 
werden um 30 Prozent gegenüber der derzeit geltenden Höhe gesenkt: 
Vizebürgermeister, 
Mitglieder des Gemeindevorstandes, 
Vorsitzende eines Ausschusses/Prüfungsausschusses, 

2) Umstellung der Entschädigung der Gemeinderäte auf Sitzungsgeld 
Die pauschale monatliche Entschädigung für Mitglieder des Gemeinderates wird 
aufgehoben. An deren Stelle tritt ein Sitzungsgeld in der Höhe von 100 Euro pro 
Gemeinderatssitzung, welches ausschließlich bei tatsächlicher Anwesenheit und für 
maximal 10 Sitzungen im Jahr ausbezahlt wird, wie im Gesetzt vorgesehen. 
Rechtsgrundlage: § 18 NO Landes- und Gemeindebezügegesetz 1997 (Festsetzung 
durch GR-Verordnung); Prozentobergrenzen  gem.  § 15 Abs. 3 Z 1-5 NO Landes-
und Gemeindebezügegesetz 1997; der gesetzlich determinierte Bürgermeisterbezug 
nach § 15 Abs. 1 NO Landes- und Gemeindebezügegesetz 1997 bleibt unberührt. 
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3) Verordnungsänderung & Kundmachung; Inkrafttreten 
„Der Bürgermeister wird beauftragt, die Bezüge-/Entschädigungsverordnung 
entsprechend zu novellieren, auszufertigen und kundzumachen; das Inkrafttreten 
wird auf 1.1.2026 festgelegt. Rechtsgrundlage: § 18 NO Landes- und 
Gemeindebezügegesetz 1997." 

Begründung 

In der Gemeinde Ybbsitz besteht ein erheblicher Konsolidierungsbedarf. Gleichzeitig 
werden die Gemeindebürger durch Gebührenerhöhungen belastet. Zur kurzfristigen 
finanziellen Entlastung des Gemeindehaushaltes und zur Stärkung der 
Vorbildwirkung der Gemeindepolitik ist eine sofortige Beschlussfassung erforderlich. 
Eine jährliche Ersparnis von rund 35.000 € ist zu erwarten, je nach Anzahl der 
Gemeinderatsitzungen im Jahr. 

Ybbsitz, 16.12.2025  

Für die FPÖ—Fraktion im Gemeinderat Ybbsitz: 
GGR Hubert  Haider  
GR Jakob Kerschbaumer 
GR Tanja  Berger  
GR  Kevin  Schmiedberger 
GR Emanuel Hauer 

Nach kurzer intensiver Diskussion wird über den Antrag abgestimmt: 

Beschluss: Antrag mehrstimmig abgelehnt  
5 Fürstimmen (FRAKTION der FPÖ) 
15 Gegenstimmen (Bgm. Gerhard Lueger, Vizebgm. Georg Stockner, gGR Thomas 
Seyrl, gGR Anita Eybl, gGR Herbert Fahrnberger, gGR Leopold Hinterleitner, GR 
Eva Pechhacker, GR  DI  (FH) Michael  Lehner,  GR Michaela Pechhacker, GR Ing.  
Marcel  Schnirzer, GR Ing. Hubert Fuchslueger, GR Josef Ritzinger, GR Ing. Mag. 
Siefried Heiligenbrunner, GR Reinhard Wagner, GR Leopold Lueger) 
2 Stimmenthaltungen (GR  Zoltan  Abfalter, GR Gabriele Zaerin-Holubovsky) 

Im Anschluss erfolgen die Ausführungen zum Tagesordnungspunkt 11) 
Beschlussfassung über den Voranschlag 2026 samt mittelfristiger Finanzplanung 
und Dienstpostenplan 2026. 

siehe Beilage M./ 

Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Ybbsitz möge den Voranschlag 2026 samt 
mittelfristiger Finanzplanung sowie den Dienstpostenplan 2026 genehmigen. 

Beschluss: Antrag einstimmig angenommen.  
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13. 	Berichte des Bürgermeisters und der Ausschussvorsitzenden über 
aktuelle Gemeindeangelegenheiten 

• Holubovsky Gründe: Im Ausschuss besprochenes Angebot zum Ankauf der 
Grundstücke durch die Gemeinde wird von der Familie Holubovsky nicht 
angenommen. Die Parzellen sollen auf Tranchen aufgeschlossen und 
freigegeben werden. Weitere Vorgangsweise wird nicht festgelegt. 
Rückblick 2025: 

o Gemeinderatswahlen 20. Jänner — Konstituierung im Februar 
o Spatenstich Kindergarten Zubau 
o Ausbau  Riess-Berg 
o Spatenstich WVA Hubberg 
o Güterweg Prochenberg 
o LED  Umstellung 
o Investition Traktor mit Böschungsmäher 
o Neubau des Ybbsitzer Sparmarktes 
o Zwei neue Betriebe: Sandbauer Einkehr und Sportschmiede 
o Kulturelle Veranstaltungen: erfolgreiche Klangschmiede und Höhepunkt 

letztes Wochenende die Schmiedeweihnacht (über 13.000 Besucher) 
mit Besuchern von Nah und Fern, 8 Autobusse am Samstag; zentrale 
Themen Handwerk und Schmiedekunst; gute gastronomische 
Versorgung; gute Stimmung, zufriedene Gäste 

o Aktive Vereine und viele Privatinitiativen im Gemeindeleben 
o Verschont von großen Katastrophen 

• Gutes Ergebnis budgetär, dass 2025 noch ein kleiner Überschuss möglich ist 
• Mitteilung über bevorstehende Reha im Jänner, Ersuchen an Gemeinderat um 

Verständnis, dass manche Termine nicht wahrgenommen werden können in 
diesem Zeitraum. 

• Dank für die Arbeit 2025 und Ersuchen um weitere gute Zusammenarbeit in 
allen Bereichen in der Gemeindearbeit 

Vizebgm. Georg Stockner 
• Anmerkung zum Antrag der FPÖ betreffend Kürzung der Bezüge: Wer Ybbsitz 

und sein Güterwegenetz kennt, weiß, dass es ein sehr großes 
Gemeindegebiet ist und viele Kilometer umfasst, auch beim Glasfaserausbau. 
Seit Amtsannahme 2021 wurde dafür nie Kilometergeld beantragt. Es fehlt die 
Wertschätzung seitens der FPÖ Ybbsitz. 

• Siedlungsstraße Fuchslugergründe: Anrainerbesprechung hat stattgefunden; 
• Neubau Brücke Hinterholz: Kostenschätzung und Grobplanung durch  Fa.  IKW 

€ 260.000,--; versch. Varianten z.B. statt Brücke — Rohrdurchlass, somit gäbe 
es massive Kosteneinsparungen; Vorstellung des Projektes an zukünftige 
Interessenten; Gründung einer eigenen Interessentengemeinschaft 
erforderlich; Vorschlag für eine prozentuelle Aufteilung liegt vor; für morgen ist 
eine Gründungsversammlung anberaumt; bis Ende Jänner soll seitens der 
Agrarbezirksbehörde dieses Projekt eingereicht werden; Ländliche 
Entwicklung 65 % - Gründung der eigenen Beitragsgemeinschaft dafür 
Grundlage 

• Auflassung Öffentl. Gut Fam. Mensdorff-Pouilly: Wegstrecke liegt im 
Erhaltungsbereich der Gemeinde; Gespräche betreffend Auflassung wurden 
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bereits geführt; kein Anschluss an öffentl. Gut mehr vorhanden; bei 
zukünftigen Schäden und Sanierung kann trotzdem um Unterstützung 
angesucht werden. 
Es handelt sich um eine Fläche von 1.439 m2, Kaufvertrag seitens Fam. 
Mensdorff-Pouilly soll vorbereitet werden; 

• Fam. Schach ner — geplantes Bauvorhaben - Schwarzois: Landesstraße — 
bestehender Spurweg und Wirtschaftsweg soll in Abstimmung mit der 
Straßenmeisterei VVaidhofen/Ybbs und Land NO in das öffentl. Gut der 
Marktgemeinde Ybbsitz übertragen werden. Die erforderlichen 
Vermessungsarbeiten werden durch das Land NÖ durchgeführt. 

GGR Thomas Sevrl  
• alle Punkte auf der Tagesordnung 

GGR Hubert  Haider  
• Errichtung neues Pumpenhaus Kirchwegstraße; Entwurf über 

Fassadengestaltung wurde im Ausschuss beraten und abgelehnt; ein neuer 
Vorschlag von Franz VVahler soll vorgelegt werden. 

• WVA Hubberg: zweiter Bauabschnitt wurde ausgeschrieben; Abgabe bereits 
erfolgt; voraussichtlich Zuschlag an  Fa.  M4Infra 

GGR Leopold Hinterleitner 
• Zubau Kindergarten: Außenbaustelle im Moment witterungsbedingt gestoppt; 

Außen nur Dämmung; innen Fußbodenheizung verlegt und Estrich erfolgt 
noch vor Weihnachten; Ausschreibung Tischlerarbeiten im Jänner; Eröffnung 
für Herbst 2026 geplant; 

• Haus der Begegnung: Überlegung Einbau einer Liftanlage, Planung w30 liegt 
vor; technisch umsetzbar bis in das Dachgeschoss; mit den Mietern soll 
Kontakt aufgenommen werden, wie diese dazu stehen; 

• Volksschulsanierung: Planungsbüro Hackl aus  Ertl  wurde angesprochen; ein 
Termin soll im Jänner stattfinden; Referenzen: Schulen in Kematen und 
Seitenstetten 

GGR Herbert Fahrnbercier 
• Informationsausschussitzung: Endvermessung Straße Hochwasserschutz 

Prolling erfolgt; mit den Anrainern nochmals alles abgestimmt; Quellfassung 
bei Fam.  Saxon  hergestellt; 

• Hochwasserschutz Einöd Hammer - Kromoser: 10. Dezember 
Abstimmungstermin betreffend Zufahrt mit VVildbachverbauung; soweit 
abgestimmt, dass Zufahrt geschaffen werden kann; alles soweit 
vorbesprochen; Lösung für Zufahrt mit Baufahrzeugen soll möglich sein; 

• Hochwasserschutz SASO: Steinwurf soweit fertiggestellt; über Weihnachten 
Bauarbeiten eingestellt, auch witterungsbedingt; 

• Umstellung  LED-Straßenbeleuchtung:  Fa.  Wüsterstrom Umsetzung der 
Arbeiten nicht zufriedenstellend, jetzt Mängel behoben und abgeschlossen; 
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3%3\ Susann1 RUMPL GER 	 Für die ÖVP 

GGR Anita Eybl  
• lnformationsausschusssitzung stattgefunden 
• Ferraculum — alle zwei Jahre Beitrag von € 6.000,-- seitens der Gemeinde; 

Veranstalter in Zukunft Verein Schmiedezentrum Ybbsitz, neuer 
Veranstaltungsort:  Fa.  Sonneck 

• Verein Ybbstaler Alpen: Verein löst sich auf und eine neue 
Kooperationsvereinbarung mit Mostviertel Tourismus wird angestrebt; näheres 
noch nicht bekannt 

• Infoterminal GeminfoApp: 18 Ybbsitzer Betriebe haben für zehn Jahre 
unterschrieben; Gemeinde wusste nichts davon; Lokalaugenschein in 
VVeistrach; Vertrag beinhaltet nur Internetplattform, mündlich wurde jedoch 
auch die Präsentation auf dem Infoterminal versprochen; Resümee: es soll 
von einer Aufstellung eines solchen Terminals in Ybbsitz Abstand genommen 
werden. 

Den anwesenden Gemeinderäten wird ein Zettel mit den vorläufigen 
Gemeinderatssitzungsterminen für das 1. Halbjahr 2026 ausgeteilt. 

Ende der Sitzung um 20.55 Uhr 

Schriftführerin 	 Bürgermeister 
	 Gemeinderäte 

Fü die GRÜNEN 
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Für die SPÖ 
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